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BETREFF  rmittlung des geldwerten Vorteils beim Erwerb von Kraftfahrzeugen vom 
Arbeitgeber in der Automobilbranche (§ 8 Absatz 3 EStG) 

BEZUG

E

   
  Erörterung in den Sitzungen LSt III/2009 zu TOP 2a und LSt IV/2009 zu TOP 18b 

GZ  IV C 5 - S 2334/09/10006 
DOK  2009/0830813 

 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt bei der Ermittlung des 

obilhersteller oder Automobilhändler ihren Arbeitnehmern beim 

 

n 

äufer unter Berücksichtigung individueller Preis-

er 

s 

geldwerten Vorteils beim Erwerb von Kraftfahrzeugen vom Arbeitgeber in der Automobil-

branche Folgendes: 

 

Personalrabatte, die Autom

Erwerb von Kraftfahrzeugen gewähren, gehören grundsätzlich als geldwerte Vorteile zum 

steuerpflichtigen Arbeitslohn. Der steuerlichen Bewertung der Kraftfahrzeuge sind unter den

Voraussetzungen des § 8 Absatz 3 EStG (vgl. R 8.2 Absatz 1 LStR 2008) die Endpreise 

zugrunde zu legen, zu denen der Arbeitgeber die Kraftfahrzeuge anderen Letztverbrauchern 

im allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet. Bietet der Arbeitgeber die Kraftfahrzeuge andere

Letztverbrauchern nicht an, so sind die Endpreise des nächstgelegenen Händlers maßgebend 

(R 8.2 Absatz 2 Satz 1 bis 6 LStR 2008). 

 

Endpreis ist nicht der Preis, der mit dem K

zugeständnisse tatsächlich vereinbart wird. Regelmäßig ist vielmehr der Preis maßgebend, d

nach der Preisangabenverordnung anzugeben und auszuweisen ist. Dies ist z. B. der sog. 

Hauspreis, mit dem Kraftfahrzeuge ausgezeichnet werden, die im Verkaufsraum eines Auto-

mobilhändlers ausgestellt werden. Wenn kein anderes Preisangebot vorliegt, ist dem Endprei

grundsätzlich die unverbindliche Preisempfehlung (UPE) des Herstellers zugrunde zu legen. 
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Nach den Gepflogenheiten in der Automobilbranche werden Kraftfahrzeuge im allgemeinen 

Geschäftsverkehr fremden Letztverbrauchern tatsächlich häufig zu einem Preis angeboten, der 

lichen Angebotspreises ist 

s nicht zu beanstanden, wenn als Endpreis im Sinne des § 8 Absatz 3 EStG der Preis ange-

e 

-

 

es sind auch Fahrzeugverkäufe, deren 

ndpreise inklusive Transport- und Überführungskosten im Einzelfall über der UPE liegen, 

-

it 

ingeführten Modellen in den ersten drei Kalender-

onaten ein pauschaler Abschlag von 6 Prozent der UPE als durchschnittlicher Preisnachlass 

-

ms 

rmittelten geldwerten Vorteil als Beleg zum 

ohnkonto aufzubewahren. 

                                                

unter der UPE des Herstellers liegt. Deshalb kann der tatsächliche Angebotspreis anstelle des 

empfohlenen Preises angesetzt werden (vgl. BFH-Urteil vom 4. Juni 1993 - BStBl II 

Seite 687, BFH-Urteil vom 17. Juni 2009 - BStBl II Seite ■■■1). 

 

Im Hinblick auf die Schwierigkeiten bei der Ermittlung des tatsäch

e

nommen wird, der sich ergibt, wenn 80 Prozent des Preisnachlasses, der durchschnittlich 

beim Verkauf an fremde Letztverbraucher im allgemeinen Geschäftsverkehr tatsächlich 

gewährt wird, von dem empfohlenen Preis abgezogen wird. Dabei ist der durchschnittlich

Preisnachlass modellbezogen nach den tatsächlichen Verkaufserlösen in den vorangegan

genen drei Kalendermonaten zu ermitteln und jeweils der Endpreisfeststellung im Zeitpunkt

der Bestellung (Bestellbestätigung) zugrunde zu legen. 

 

Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Preisnachlass

E

sowie Fahrzeugverkäufe, die mit überhöhter Inzahlungnahme von Gebrauchtfahrzeugen, 

Sachzugaben oder anderen indirekten Rabatten einhergehen, einzubeziehen. Neben Bar-

rabatten ist der Wert indirekter Rabatte bei der Ermittlung des durchschnittlichen Preis-

nachlasses zu berücksichtigen, soweit diese in den Verkaufsunterlagen des Automobilher

stellers oder Automobilhändlers nachvollziehbar dokumentiert sind. Fahrzeugverkäufe m

Marktzins unterschreitenden Finanzierungen bleiben bei der Ermittlung des durchschnitt-

lichen Preisnachlasses unberücksichtigt. 

 

Es wird nicht beanstandet, wenn bei neu e

m

angenommen wird. Als neues Modell ist ein neuer Fahrzeugtyp oder eine neue Fahrzeuggene

ration anzusehen, nicht dagegen eine sog. Modellpflegemaßnahme („Facelift“). Es bestehen 

keine Bedenken, in Zweifelsfällen hierzu auf die ersten Ziffern des im Fahrzeugschein oder in 

der Zulassungsbescheinigung Teil I verzeichneten Typenschlüssels des Herstellers abzu-

stellen. Wurde ein Modell in den der Bestellung vorangegangenen drei Kalendermonaten 

nicht verkauft, ist auf den durchschnittlichen Preisnachlass des letzten Dreimonatszeitrau

abzustellen, in dem Verkaufsfälle vorliegen. 

 

Der Arbeitgeber hat die Grundlagen für den e

L

 
1 Seitenzahl wird von der Redaktionsleitung des Bundessteuerblattes ergänzt. 
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Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 30. Januar 1996, BStBl I Seite 114, und ist 

b dem 1. Januar 2009 anzuwenden. 

erblatt Teil I veröffentlicht [ESt-Kartei NW § 8]. 

a

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteu
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